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Ratgeber

AHV Erhöhung der Renten:

Alle sollen gleich viel erhalten!
Im Zusammenhang mit der auf 1999 erfolgten Rentenerhöhung

stellen Sie fest, dass Versicherte «mit der Minimalrente 10 Franken

mehr» erhalten, während «sich Personen mit der Maximalrente über

das Doppelte oder das Dreifache freuen». Es schiene Ihnen besser,

wenn alle den gleichen Betrag erhalten würden.
Dr. iur. Rudolf Tuor

Ihre Aussage ist insoweit zu
korrigieren, als nach Bundes-

Verfassung die Maximalren-
ten höchstens das Doppelte
der Mindestrente betragen
dürfen, was auch für die Ren-

tenerhöhung gilt.
Tatsächlich weist die AHV

einzelne Elemente des Versi-

cherungsprinzips auf, indem
die Renten auch heute noch
teilweise vom beitragspflich-
tigen Einkommen abhängen,
die zu der beschränkten Ein-

kommensabhägigkeit füh-
ren. Um dennoch den Verfas-

sungsauftrag der Deckung des

Existenzbedarfs zu erfüllen,
wurden die Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV (EL) ein-
geführt. Auf EL besteht - wie
auf Renten - ein Rechtsan-

spruch, der vom Richter über-

prüft werden kann. Aller-
dings ist der EL-Anspruch -
im Gegensatz zu den Renten

- von den Einkommens- und
Vermögensverhältnissen der
Versicherten abhängig. Da-

mit kann ein gezielter sozia-
1er Lastenausgleich gewähr-
leistet werden.

Mit der 10. AHV-Revision
wurde die Rentenskala für klei-
nere und mittlere Einkommen
gezielt verbessert. Durch das

Splitting und die Erziehungs-
und Betreuungsgutschriften
wurden die ohnehin schon
schwachen Versicherungsele-
mente weiter zurückgedrängt,
so dass die sogenannte Äqui-
valenz zwischen Einkommen
und Rentenhöhe weitgehend
zur Fiktion geworden ist. Da-

her und im Hinblick darauf,

N&ML
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dass letztlich für alle Versi-
cherten der gleiche Grundbe-
darf über die AHV gewährlei-
stet werden sollte, wurde im
Vorfeld zur 10. AHV-Revision
die Forderung nach einer

einkommensunabhängigen
«Einheitsrente», die nur noch
von Beitragsdauer oder Versi-

cherungszeit abhängig wäre,

gestellt. In den politischen
Gremien wurde jedoch das

bisherige System weiterhin be-

vorzugt.

Wie Sie sehen, ist über die

Ergänzungsleistungen Ihr An-
liegen heute wenigstens teil-
weise realisiert. Die Diskus-
sion über die «Einheitsrente»

zeigt, dass sich auch schon

politische Gremien mit der

Frage auseinandergesetzt ha-

ben, wieweit die Renten noch
vom Einkommen abhängig
sein sollen. In absehbarer Zeit
ist allerdings keine System-
änderung zu erwarten.

AHV-Beitrag für
Nichterwerbstätige
Sie sind ais NicMenverüsfäti-

get AHV-beitra,g5p/Zzchf!,g. Die
Aus^/eicüs/cösse hat der JSerecü-

nun# /hres Beitrages auch die

von der Pensions/casse (2. Sau-

lef aus.g'eric/rtefe Rente /iir Ihr
Kind au/gerechnet, was Sie

nicht als richtig erachten. Sie

höhen deshalb heim Verwal-

tun^s^erichf eine Beschwerde

eingereicht. Da Sie dem Versi-

cherun^sgericht «eine Antwort
^ehen» müssen, möchten Sie die

Stellungnahme der Zeitlupe zur
Pra^e der Anrechnung der Kin-
derrente der 2. Säule erfahren,
/m Übrigen legen Sie an einem

Beispiel dar, dass die AHV-
Beiträge /ur Nichterwerhstätige
gerade im Zusammenhang mit
vorzeitiger Pensionierung o/t
unterschätzt oder nicht beach-

tet werden, da die Beitrags-

p/licht zu wenig bekannt sei.

Entsprechende Informationen
erachten Sie als notwendig.

Zu Ihren Anliegen kann ich
mich wie folgt äussern:

Anrechnung von
Kinderrenten der 2. Säule
Sie haben beim Verwaltungs-
gericht eine Beschwerde gegen
die Beitragsverfügung Ihrer
Ausgleichskasse eingereicht,
da Ihnen auch die Kinderren-
te der Pensionskasse aufge-
rechnet wurde. Sie können
nun dem Gericht - offenbar
im Rahmen des üblichen
Schriftenwechsels - «Antwort»
geben. Sie werden sicher ver-
stehen, dass ich zu hängigen
Gerichtsverfahren keine nähe-

ren Ausführungen machen
kann. Dies wäre aufgrund Ih-
rer Angaben auch nicht mög-
lieh. Immerhin kann ich auf

Folgendes hinweisen:
• Eine ähnliche Fragestellung,
nämlich die Anrechnung der
Rente eines bereits rentenbe-

rechtigten Ehepartners bei
der Festlegung des Beitrages
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des anderen, noch nicht ren-
tenberechtigten nichterwerbs-

tätigen Ehepartners, ist in der

«Zeitlupe» 3/98, S. 45 darge-
stellt worden.
• Bei der Behandlung einer
Beschwerde kann das Gericht
prüfen, ob entsprechende
Verordnungsbestimmungen
oder Weisungen des Bundes
allenfalls dem Gesetz wi-
dersprechen. Demgegenüber
müssen die Ausgleichskassen
als Durchführungsorgane der
AHV alle einschlägigen Wei-

sungen des Bundes beachten,
wie dies offenbar Ihre Aus-

gleichskasse getan hat.
• Wenn Sie die in Ihrem Brief
erwähnten Argumente bereits

in Ihrer Beschwerde an das

Verwaltungsgericht angeführt
haben, dann dürfte dies genü-

gen. Sollte dies noch nicht der
Fall sein, können Sie Ihre Ar-

gumente im Schriftenwechsel
noch geltend machen.

Information über die
Beitragspflicht von
Nichterwerbstätigen
Ich kann Ihnen zustimmen,
wenn Sie feststellen, dass die

AHV-Beiträge gerade für vor-
zeitig Pensionierte, die keiner
Erwerbstätigkeit mehr nach-
gehen, oft spürbar sein kön-
nen. Die Ausgleichskassen in-
formieren denn auch auf ver-
schiedenen Wegen über die

Beitragspflicht, beispielswei-
se durch Plakate in den Ge-

meinden, durch Inserate, mit
Informationsständen an Pub-

likumsmessen, usw. Aller-
dings haben die Ausgleichs-
kassen keine direkte Kenntnis
von vorzeitigen Pensionie-

rungen, sodass sie auf die
Mitarbeit der Sozialpartner,
das heisst der Arbeitgeber
und von Arbeitnehmerorga-
nisationen, angewiesen sind.

Dass die Arbeitgeber nicht
orientieren, um ihre Abfin-
düngen oder Übergangsren-
ten nicht aufstocken zu müs-
sen, dürfte wohl in der Regel
kaum zutreffen und erschie-
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ESS9
ne mir auch eher kurzsichtig.
Beim Erarbeiten von Sozial-

plänen oder von Reglemen-
ten zur vorzeitigen Pensio-

nierung im Rahmen von Pen-

sionskassen sind auch Arbeit-
nehmervertretungen aktiv
beteiligt, sodass die Arbeitge-
ber nicht einseitig Informa-
tionen vorenthalten können.

Aufgrund der verschiede-

nen Anfragen, die bei der

«Zeitlupe» eingehen, darf
auch angenommen werden,
dass gerade in den letzten Jah-

ren die AHV-Beitragspflicht
verstärkt zur Kenntnis genom-
men wird. Dennoch bleibt die
Information eine Dauerauf-
gäbe, die nicht allein von
den Ausgleichskassen wahr-

genommen werden kann. So

versucht beispielsweise auch
die «Zeitlupe», über den AHV-

Ratgeber einen Beitrag zur ver-
tieften Information über
Rechte und Pflichten der Ver-

sicherten in der staatlichen
Vorsorge zu leisten.

reichen des AHV-Alters wer-
den allfällige frühere Hinter-
lassenen- oder IV-Renten
durch eine Altersrente ab-

gelöst, die grundsätzlich min-
destens gleich hoch sein wird.

Sie bezogen früher eine
Witwenrente und haben ab

1993 offenbar Anspruch auf
eine Viertelsrente der IV, was
mindestens eine Invalidität
von 40% voraussetzt. Daher
erhalten Sie heute eine ganze
IV-Rente und beziehen be-

reits die höchstmögliche Leis-

tung. Eine Neubeurteilung
Ihrer Invalidität erscheint
mir daher nicht sinnvoll,
sondern würde Ihnen und
den zuständigen Stellen nur
zusätzliche Umtriebe brin-
gen, ohne dass sich die Rente
ändern kann.

Wie hoch wird meine AHV
sein, wenn ich mit 62

pensioniert werde? Fällt
dann die IV-Rente weg?

Oer Ratgeber...
steht a/ten teser/'nnen

und tesern der Ze/'t/upe zur
Verfügung, fr /st fosfen/os,
wenn d/'e frage von a//ge-
me/'nem /nferesse /'st und
d/'e Antwort /'n der Ze/'t/upe
pub//'z/'ert w/'rd. (Be/ Steuer-

prob/emen wenden 5/e s/'cb

am besten an d/'e Behörden
/hres Wohnortes.,)

Anfragen senden an:
Ze/'t/upe, Ratgeber,
Postfach, 8027Zür/'ch

Wie bereits ausgeführt, wird
im Rentenalter eine allfällige
Hinterlassenen- oder IV-Ren-
te in der Regel durch eine AI-
tersrente abgelöst. Dabei ist
grundsätzlich sichergestellt,
dass die Rente im Alter min-
destens gleich hoch ist wie
die bisher bezogenen Renten
der staatlichen Vorsorge.

Die Altersrente wird von
Ihrer Ausgleichskasse vor

IV-Rente
nach Verwitwung
Wie Sie schreiben, werden Sie

bald 60-/ahrig. Sie sind seit
1989 verwitwet und erhalte«
seit 1993 anstehe der Witwen-
rente eine ganze Invalidenrente,
weh Sie zu einem Vierte/ invalid
sind. 7m November 1993 wur-
den Sie vo/1 arbeitsunfähig und
haben nie Arbeitslosengeld be-

zogen. Nachdem Sie offenbar
von verschiedenen Stellen un-
genügende Auskünfte erhalten
haben, stellen Sie einige Fragen,

zu denen ich mich aufgrund
Ihrer Ausführungen wie folgt
äussern bann:

Wäre es nicht sinnvoll,
über einen Arzt die volle
Invalidität zu beantragen?
Um diese Frage zu beantwor-
ten, müssen Sie wissen, dass

IV-Renten als Leistungen der

gleichen staatlichen Vorsorge
weder mit Witwen-, Witwer-
noch mit Altersrenten kumu-
liert werden können. Bei Er-
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Erreichen des Rentenalters
nach den Vorschriften der 10.

AHV-Revision neu berechnet.
Dabei werden allfällige Erzie-

hungsgutschriften berück-
sichtigt und das Splitting auf-

grund der früheren Ehe vor-
genommen. Anhand Ihrer
Angaben kann ich keine kon-
kretere Aussage über die
Höhe Ihrer künftigen Alters-
rente machen.

Haben Versicherte
Anspruch auf Kenntnis
des IV-Dossiers samt
Arztzeugnis?
Auch in der Sozialversiche-

rung besteht der Grundsatz
der Akteneinsicht für Perso-

nen, die durch einen Ent-
scheid direkt betroffen sind.
Dies kann sinnvoll sein,
wenn nicht eine volle Leis-

tung ausgerichtet werden
soll. Die Akteneinsicht be-

zieht sich auf alle wesentli-
chen Unterlagen, die für den
Entscheid massgeblich waren.

Grundsätzlich können Sie

also Einsicht in Ihr IV-Dossier

verlangen, was Ihnen jedoch
kaum viel nützen dürfte,
nachdem Sie offenbar schon
seit 1993 eine ganze IV-Rente
beziehen.

Dr. zur. RzzcioZf Tzzor

Bank

Dr. Emil Gwalter

Kassenobligationen
oder was?
Mem ßrzzcfer hatte mir vor emi-

gen /aizren ziz KassenoWzgafz'o-

nen geraten. Da er nzzn piötz/zc/z
verstorben ist, weiss ich nicht
weiter: Ich mi/ss das Geici emi-

geriCassenohiigationen nzzn neu

aniegen. Können Sie mir einen

Rat gehen?

Ich entnehme Ihrem Schrei-
ben, dass die fällig werden-
den Kassenobligationen Sie

irgendwie mit Ihrem verstor-
benen Bruder verbinden, da

er es ja war, der Ihnen diese

empfohlen hatte. Ich bin
überzeugt, dass er Ihnen sei-

nerzeit einen sehr guten Rat

gegeben hat, aber die Zeiten

ändern sich. Kassenobligatio-
nen sind immer noch sehr
sichere Anlagen. Durch den
anhaltenden Zinszerfall hat
ihre Rendite jedoch stark ge-
litten. Sie sind immer noch
empfehlenswert, aber nur
neben anderen, ergiebigeren
Anlageformen.

Für den «Notgroschen»
empfehle ich Ihnen zurzeit
das (Alters-)Sparkonto. Viele
Banken gewähren dieser

Sparform einen Vorzugszins,
der sehr unterschiedlich sein
kann. Es lohnt sich, sich um-
zusehen. Lassen Sie sich von
mehreren Banken das Konto-
und Sparreglement geben,
um vergleichen zu können.

Falls Sie, was ich hoffe, ne-
ben dem «Notgroschen» noch
etwas anderweitig anlegen
können, rate ich Ihnen (kon-
servative) Anlagefonds. Hier
empfehle ich vor allem dieje-
nigen, die sich an die stren-

gen Anlagerichtlinien halten,
die auch für Pensionskassen

gelten (sogenannte BVG-
Fonds).

Sie können allen gesamt-
schweizerisch tätigen Banken
vertrauen und auch den Kan-
tonalbanken, sofern sie eine

Staatsgarantie gewähren.
Auch unter den Regionalban-

ken gibt es sehr viele gut fun-
dierte Institute. Wählen Sie

aber auf keinen Fall eine
Bank, die Sie nicht kennen,
ohne sich von einem unab-
hängigen Fachmann beraten
zu lassen.

Dr. £mz7 Gwa/fez*

Recht
Stockwerkeigentum:
Wer bezahlt bei
verstopftem Ablauf?
/ciz wo/zzie m ezziem Me/zr/ümz-
Zzen/zazzs, das arz^etezit ist z« 72

SfockwerkseigenfzmzsparzeZZen,

von denen die von mir bewohn-
te Wobmzzzg mein Eigentzmz ist.

Das Hazzs hat ein fiachdach,
das begehbar z/nd bep/Zanzf ist-
fez'Zweise direkt azzf t/em Scizzzfz-

beton zzber der /soiation, teiis in
Kübeizz. 7m Reniement z'st/ëstge-

Zegt, dass die Bezzüfzzzzzg dieses

Dachgartens nzzr dem Stock-

werkeigentizmer der einen der

beiden obersten Wohnzmgen zzz-

steht. Nach über 20 /ahren sind

nzzn einige DachabZdzz/ë nicht
mehr gtzf dzzrchiässig oder zeit-
weise gar versfop/t. Wer bezahZt

die Kosten /wr die Abiazz/reini-

gzmg, vorausgesetzt, der ßenüt-

zer hat den Dachgarten ordent-

Familie Bader,
A-6105 Leutasch/Weidach

Telefon 0043/5214/6319,
Fax 0043/5214/6319 47

www.hotel-kristall.at,
E-Mail; krfstall-leutasch@tirol.com

Das fam/7/are Ur/auösftofe/ /'m Leufasc/7fa/-77ro/
Durch sein absolut flaches Hochplateau ist das Leutaschtal auch bei

«gemütlichen» Wanderern und Langläufern sehr beliebt.

Dazu unser 4-STERNE-HOTEL In idealer Lage
mit Badelandschaft, Sauna, Dampfbad, Alpinarium usw.

Schlemmen können Sie bei unserer «Verwöhn-Halbpension»
mit Kerzendinner, Bauernbuffet, Mittagssuppentopf,
Italienischem Abend, Kuchenbuffet usw,

Wem das zuviel ist, der bucht unsere «Spezialpension»
(kleinere Portionen zum ermässigten Preis).

Beliebt bei den Gästen ist auch unser Wochenpgrogramm mit dem Chef
(leichte Wanderungen, Kräuterkunde, Pilze sammeln, Ortsrundfahrt usw.)

Für die Enkerln: Kinder gratis bis 12 Jahre!
Und den Kinderspielpark ganz in der Nähe

Auch für Gruppenreisen bestens geeignet!

Achtung - direkt ab Fabrik - Schweizer Fabrikat

HERREN-NACHTHEMDEN und -PYJAMAS
sowie

HERREN-MASSHEMDEN
aus Stoff, Jersey und Barchent

auch in Übergrössen

MASSKONFEKTION VWGELSANGER
Postfach 1064, CH-8580 Amriswil, Tel. 071/411 13 94

Bestelltalon
Senden Sie mir kostenlos: Stoffkollektion und Preisliste
Masshemden/Nachthemden und Pyjamas (bitte streichen)
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PLZ/Ort:
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